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KONZEPTION FÜR DEN WALDKINDERGARTEN ÖSCHELBRONN 

DES TRÄGERS CO.NATUR GGMBH 

 

"Die Konzeption ist [é.] die verbindliche Grundlage f¿r das Handeln der einzelnen Fachkrªfte in der Einrichtung. Um 

diesen Zweck erfüllen zu können, muss sie eindeutig formuliert und konkret nachvollziehbar sein. Sie stellt das Ergebnis 

eines Kommunikationsprozesses aller Beteiligten im Team dar, eine gemeinsam erarbeitete und beschlossene Plattform 

der pädagogischen Arbeit in der konkreten Einrichtung.  

 

Ziel jeder Konzeption ist es, transparent und überprüfbar festzulegen, wie eine bestimmte pädagogische Qualität in der 

Einrichtung erreicht werden soll. Durch die gemeinsame Klärung von Aufgaben, Zielen, Umsetzungsmaßnahmen und 

Beurteilungskriterien gibt sich das Team eine überprüfbare Qualitätsorientierung.  

 

Eine Konzeption muss lebendig gehalten werden d.h. es sollte regelmäßig überprüft werden, ob sie den Gegebenheiten 

und Ansprüchen von Kindern, Eltern und Kolleginnen noch entspricht, welche Erfahrungen gemacht wurden, ob Verände-

rungen notwendig sind." (Lill S.188, Hervorhg. d.d.V.)  

 

Die Konzeption ist darüber hinaus eine wichtige "Visitenkarte", ein Mittel, das Profil einer Einrichtung nach außen zu ver-

mitteln und die Arbeit für Außenstehende transparent zu machen. Die Konzeption hat dienstrechtliche Bedeutung: alle 

Mitarbeiter(innen) sind dem Träger gegenüber verpflichtet, entsprechend der Konzeption zu handeln."  

 

(Quelle: https://www.kvjs.de/fileadmin/dateien/jugend/rundschreiben_formulare_arbeitshilfen/Arbeitshilfe_zur__paedagogischen_Konzeption.pdf,  

  

https://www.kvjs.de/fileadmin/dateien/jugend/rundschreiben_formulare_arbeitshilfen/Arbeitshilfe_zur__paedagogischen_Konzeption.pdf
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird gegebenenfalls auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen weiblich, 

männlich und divers verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten dann für alle Geschlechter. 
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1. DER TRÄGER 

Der Träger der Wichtel-Waldkindergärten ist die co.natur gGmbH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evelyn Quass 

ist die geschäftsfüh-

rende Gesellschafte-

rin. Sie hat Grund- 

und Hauptschullehr-

amt sowie Informatik 

studiert und hat 15 

Jahre lang als Füh-

rungskraft in einem 

Großhandelsunter-

nehmen gearbeitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanja Koose 

ist Prokuristin und 

kaufmännische Ge-

schäftsleitung. Sie ist 

Steuerfachange-

stellte und ist für die 

Buchhaltung, das 

Vertragswesen und 

die Kommunikation 

mit den Ämtern ver-

antwortlich  

 

 

 

 

 

 

 

Sandra Winkler 

Gesellschafterin 

Leitung OutdoorKidz 

CORPORATE 

COMMUNICATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

Javier Larrosa 

Gesellschafter 

 

CORPORATE 

CONTROLLING 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Frank 

Gesellschafter 

 

CORPORATE 

AFFAIRS 

 

 

 

Das pädagogische Personal besteht derzeit (Stand Dezember 2020) aus 21 Fachkräften, in Voll- oder Teilzeit mit unter-

schiedlichen Qualifikationen (wie staatlich anerkannte Erzieher, Heilerziehungspfleger, Kindheitspädagogen, Kinderpfle-

ger oder Sozialpädagogen). Zudem haben wir derzeit 12 Auszubildende und außerdem 2 Zusatzkräfte, welche haupt-

sächlich integrativ arbeiten. Darüber hinaus verfügen unsere Fachkräfte über diverse Fortbildungen und einige von ihnen 

sind zusätzlich "Fachkraft für Elementarpädagogik im Naturraum". 

 

Die co.natur gGmbH ist Träger der freien Jugendhilfe und gemeinnützig.   
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1.1 GESCHICHTE DER WICHTEL-WALDKINDERGÄRTEN 

Die Idee der Gründung eines Waldkindergartens entstand durch Evelyn Quass, die anfing, sich mit Alternativen zu Haus-

kindergärten zu beschäftigen, als ihr damals 3-jähriger Sohn im kommunalen Kindergarten immer unglücklicher wurde. Im 

Gespräch mit Tanja Koose und Tobias Frank, die sich alle durch das Kinderturnen kannten, beschlossen sie, eine Eltern-

initiative ins Leben zu rufen, mit dem Ziel, in Flacht einen Waldkindergarten zu eröffnen. Im Oktober wurde der Verein 

óóNaturkinder Flacht e.V.óó gegr¿ndet.  

 

Leider mussten sie jedoch erfahren, dass sie nicht in den Bedarfsplan von Flacht aufgenommen werden konnten. Dennoch 

ließen sie sich nicht entmutigen und gingen mit den Gemeinden Heimsheim und Mönsheim ins Gespräch, die großes 

Interesse daran hatten, Waldkindergärten mit dem "Naturkinder Flacht e.V." als freiem Träger zu betreiben. Und so kam 

es, dass der Mönsheimer Naturkindergarten "Waldwichtel" im September 2016 und der Heimsheimer Waldkindergarten 

"Wilde Wichtel" im November 2016 eröffnet werden konnten. Da einige Gemeinden von der Umsetzung des Konzeptes 

überzeugt waren, konnten wir dann im September 2018 noch den Waldkindergarten "Heckenwichtel" eröffnen, sowie im 

September 2019 der Waldkindergarten "Weiler Wichtel" und im September 2020 den Waldkindergarten "Lerchenwichtel" 

in Rutesheim.  

 

Aus dem "Naturkinder Flacht e.V."  wurde im Zuge der Umwandlung und mit Eintragung ins Handelsregister am 

18.08.2020 die co.natur gGmbH, eine gemeinnützige GmbH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mönsheim Heimsheim Öschelbronn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Weil der Stadt Rutesheim 
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1.2 HINTERGRUND UND ZIELE 

Die Umwelt für Kinder hat sich in den letzten Jahrzehnten massiv verändert. 

Der naturnahe Lebensraum ist viel eingeschränkter als früher. Kinder spielen 

nicht mehr so viel draußen und bewegen sich dadurch weniger. Bewegung und 

frische Luft sind aber essentiell wichtig für Konzentration und Lernen. Kinder 

spielen zunehmend innen, ob zuhause oder im Kindergarten. Aus diesen 

Gründen entstehen heute schon in jüngerem Alter und bei Kindern verstärkt 

Übergewicht und Haltungsschäden. Mit den Natur- und Waldkindergärten 

möchte die co.natur gGmbH diesen Entwicklungen entgegenwirken. Ziel ist es 

die Kinder wieder in ihrem natürlichen, ursprünglichen Lebensraum 

spielen lassen, nämlich draußen. Dadurch wird das Immunsystem gestärkt 

und die Motorik gefördert. Ebenso wichtig ist auch der Erhalt dieses 

Lebensraumes und den Kindern den Sinn für Umwelt-, Tier- und Naturschutz 

zu vermitteln.  

 

Da wir mittlerweile in einer stark technisierten und medialen Welt leben, ist es für Kinder heutzutage umso wichtiger, wieder 

Primärerfahrungen machen zu können, wie Wärme und Kälte spüren, Regentropfen auf dem Gesicht fühlen, das Rascheln 

der Blätter hören, in Pfützen springen, durch Matsch waten, das Gesicht in die wärmende Sonne strecken und vieles mehr. 

Es ist wichtig den Kindern eigene und direkte Naturerfahrungen zu ermöglichen.  

 

Es soll die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert 

werden (KINDER- UND JUGEND-HILFE-GESETZ Art. 1 § 22(1)).  

 

Durch den Lebenspraktischen Ansatz werden die Kinder an praktische und sinnhafte Tätigkeiten herangeführt, die im 

Kindergartenalltag gebraucht werden und nötig sind. Außerdem lernen die Kinder Teamarbeit kennen. Sie erkennen, dass 

man gemeinsam stärker ist und man mehr schaffen kann als allein. Sie merken, dass sie zusammen etwas bewirken 

können, sie lernen das Gefühl kennen, etwas gemeinsam erreicht zu haben und lernen dem anderen zu vertrauen und 

miteinander zu kommunizieren. Sie erfahren auch, dass man nicht immer seinen eigenen Plan durchsetzen kann, sondern 

sich mit anderen abstimmen muss und sie lernen mit diesem Gefühl umzugehen.  

 

1.3 LEITBILD 

Glückliche und glänzende Kinderaugen, wenn sie frei und ausgelassen bei Wind und Wetter in der Natur spielen 

dürfen. Draußen zu sein stärkt das Körpergefühl und die Motorik. Die Übernahme von echten und sinnvollen Aufgaben 

stärkt ihren Selbstwert und ihre Fertigkeiten. Kinder erleben sich dadurch als wertvollen Teil der Gemeinschaft. Wir 

vermitteln Kindern ein Natur- und Umweltbewusstsein und ein Verständnis dafür, dass Ressourcen endlich sind und wir 

deswegen sparsam damit umgehen müssen. Nachhaltigkeit ist uns ein großes Anliegen.  
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2. DER WALDKINDERGARTEN 

2.1. HISTORIE 

Die Wald- und Naturkindergärten haben ihren Ursprung im Jahr 1892 in Schweden. In Deutschland wurde 1968 der erste 

Waldkindergarten in Wiesbaden genehmigt. Der erste deutsche staatlich anerkannte Waldkindergarten wurde aber erst 

25 Jahre später, 1993, in Flensburg eröffnet. Er wurde von Kerstin Jebsen und Petra Jäger gegründet. Sie hatten eine 

Zeit lang in Dänemark hospitiert, wo es mittlerweile ungefähr 70 Waldkindergärten gibt. Durch intensive Öffentlichkeitsar-

beit und viele Besucher des Waldkindergartens in Flensburg wurde die Idee in ganz Deutschland weitergetragen. 

 

In Deutschland ist der klassische Waldkindergarten die verbreitetste Form des Waldkindergartens: Der klassische Wald-

kindergarten hat kein eigenes Gebäude. Die Kindergruppe verbringt die Betreuungszeit draußen in der Natur, in einem 

bestimmten, räumlich begrenzten Gebiet. Meist ist das der Wald, es gibt aber auch Naturkindergärten im Englischen 

Garten in München oder auf einer Insel im Norden. Dieses Gebiet ist in der Regel leicht erreichbar, öffentlich zugänglich 

und hat eine besonders natürliche Landschaft. Die Betreuungszeit beträgt meist zwischen vier und sechs Stunden an fünf 

Tagen in der Woche, und findet fast ausschließlich in Naturräumen statt. In manchen höher gelegenen Waldkindergärten 

wird die Betreuungszeit im Winter verkürzt und dafür im Sommer eine längere Betreuungszeit angeboten. Da es im Wald-

kindergarten in der Regel kein festes Gebäude gibt, verfügt jeder Waldkindergarten jedoch über eine Unterkunft, die bei 

extremen Witterungsverhältnissen aufgesucht werden kann. Hier kann 

auch an kalten Tagen die Mahlzeit eingenommen werden und sie dient 

als Lagerraum. Die Gruppengröße beschränkt sich meist auf 20 Kinder 

zwischen drei und sechs Jahren. Die Kinder haben im Waldkindergar-

ten eine Vielfalt an Bewegungsmöglichkeiten: Sie können balancieren, 

klettern, kriechen, u. v. m. Es werden alle Sinne geschult, denn Kinder 

lernen durch Begreifen, sie wollen etwas anfassen, riechen, sehen, hö-

ren. In der Natur haben sie die Möglichkeit, etwas mit allen Sinnen 

wahrzunehmen und können es sich auch so besser merken.  

 

Es gibt auch den integrierten Waldkindergarten und weitere Formen der 

Waldpädagogik wie z.B. regelmäßige Waldtage. Der integrierte Wald-

kindergarten ist ein Ganztageskindergarten mit eigenen Räumen. Meist 

werden bei Gemeinden oder Regelkindergärten Räumlichkeiten ange-

mietet. Den Morgen über spielen die Kinder im Wald. Die Betreuung am 

Nachmittag findet wie in einem konventionellen Kindergarten drinnen 

statt. Der Personalschlüssel gleicht dem eines "reinen" Waldkindergar-

tens.  
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2.2. VORTEILE UND GRÜNDE FÜR DEN WALDKINDERGARTEN 

Viele Verhaltensmuster, die als Kinder gelernt werden, prägen einen das gesamte Leben hindurch. Deswegen ist es 

gerade im Kindergartenalter wichtig, die grundlegenden Kompetenzen im Umgang miteinander zu erwerben, frühzeitig 

das eigene Körperbewusstsein zu schulen, und auch zu lernen, der Natur Achtung entgegenzubringen.  

 

Das sind Lebensthemen, die einen bis ins hohe Erwachsenenalter begleiten. Diese Werte werden an die folgenden 

Generationen weitergeben und können damit die zukünftige Kultur, Gesellschaft und die Welt gestalten. Der große 

Bewegungsdrang von Kindern in dieser Altersgruppe und die oft aufgestauten Aggressionen, die durch zu wenig 

Bewegung und zu viel Konkurrenzdruck entstehen, können durch die Weite des Raumes im Wald aufgelöst werden. 

"[...] Der Wald [...] bietet durch sein nahezu unbegrenztes Raumangebot ideale Voraussetzung für vielfältige körperliche 

Aktivitäten." Die Kinder können auf Bäume klettern, über Baumstämme balancieren, über Bäche springen, krabbeln, 

rennen, turnen, toben und hüpfen. Ihren natürlichen Bewegungsdrang können sie so in adäquater Weise entfalten. Durch 

die unterschiedlichen Bewegungsanforderungen werden ein gutes Körpergefühl, ein ausgeprägter Gleichgewichtssinn 

und die eigene Aktivität des Kindes gefördert. Die komplexen Bewegungsabläufe ergeben sich selbstverständlich aus dem 

unterschiedlichen Gelände, ohne Zwang oder Programm; [...]" 

 

Quelle: Promotionsarbeit von Peter Hªfner: ĂNatur- und Waldkindergärten in Deutschland ï eine Alternative zum Regelkindergarten in der vorschulischen Erziehungñ 

 

2.2.1. SOZIALE KOMPETENZEN 

Im Wald gibt es Material in Hülle und Fülle, aber richtig Spaß hat man 

damit erst, wenn man es gemeinsam verwendet; etwas 

zusammenbaut oder bastelt. Vom Spielmaterial wird nichts vordefiniert 

und deswegen kann sich die Spielsituation den momentanen 

Bedürfnissen der Kinder anpassen. Die Kinder lernen: Es gibt von 

allem genug, damit wir alle spielen können! Und je nachdem wie viele 

gerade in der Gruppe sind, können die Gegebenheiten der Anzahl der 

Kinder völlig flexibel angepasst werden. Konkurrenz ist im Wald kaum 

ein Thema, weil um nichts konkurriert werden muss. Hinzu kommt, 

dass man im Wald viel mehr aufeinander angewiesen ist, sei es beim 

Hinaufsteigen eines Berges, beim Überqueren eines Baches oder 

beim Hochklettern eines Baumes.  
 

So entwickelt sich Zusammengehörigkeit und Hilfsbereitschaft, zwei wichtige soziale Kompetenzen. 

 

2.2.2. SELBSTSTÄNDIGKEIT 

Die Kinder erfahren und erleben Selbstständigkeit durch Erfolgserlebnisse. Sie entwickeln und lernen altersgemäß, 

selbstständiges Handeln durch An- und Ausziehen, Rucksack aufsetzen, Schuhe binden, Bewältigung von 

Essenssituationen, Toilettengang, das Erkennen und Pflegen ihres Eigentums. 
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2.2.3. GEFÜHLE KENNENLERNEN, LEBEN UND KANALISIEREN 

Gerade in einer Gesellschaft, in der viel über Mobbing, Cyber-Mobbing, Burn-Out und Depressionen gesprochen wird, ist 

es wichtig, dass Kinder schon ganz früh Ressourcen nicht nur theoretisch lernen - sondern verinnerlichen und trainieren: 

Wie gehe ich mit den Gefühlen Wut, Frustration, Angst oder Traurigkeit um. Der Wald bietet hier viele Möglichkeiten. 

Angefangen damit, die Stille ertragen zu können, weil man sie kennt und nicht fürchtet, bis hin zu Sonnenstrahlen, die 

einem plötzlich auffallen und die Laune ganz mühelos verbessern, aber auch die Emotionen Wut und Frustration, die in 

einem großen Raum wie dem Wald ganz anders erfahren und gelebt werden können:  

 

Wenn man gegen einen Blätterhaufen tritt, dann passiert nicht so viel. Wenn man sich mal schubst fällt man auf weichen 

Waldboden. Man kann gerade diese Emotionen erfahren bevor sie sich über Jahre anstauen und dann in der Schule 

explodieren und Kinder verstärkte Aggression oder sogar Auto-Aggression zeigen. Natürlich spielt hierbei auch der 

Umgang des pädagogischen Personals eine wichtige Rolle. Es ist nicht schlimm, wenn zwei Kinder sich auf dem weichen 

Waldboden kurz raufen und man sie den Streit "unter Beobachtung" austragen lassen kann, denn dann klärt sich der Streit 

meist innerhalb kurzer Zeit von selbst und es entsteht kein Nährboden für Mobbing oder hinterhältige aggressive 

Verhaltensmuster. Kinder lernen Gefühle wie Wut und Frustration zu durchleben und dann konstruktiv zu kanalisieren. 

 

2.2.4. EMOTIONALE ENTWICKLUNG 

Ziel ist es, dass Kinder lernen, sich selbst einzuschätzen und sich etwas zuzutrauen. Die Kinder erfahren, dass sie durch 

eigene Anstrengung und Motivation Ziele erreichen können und entwickeln eine altersgemäße Frustrationstoleranz, wenn 

nicht gleich alles auf Anhieb gelingt. Sie lernen sich zu konzentrieren und entwickeln Ausdauer. Die Kinder erleben Freude 

und Spaß.  
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2.2.5. SOZIALE RESSOURCEN 

Das Kleinkind- und Kindergartenalter ist das Alter, in dem das Kind meist erstmals die Familie für einige Stunden am Tag 

verlässt und sich in eine Gruppe einfügen muss. Hier wird der Grundstein gelegt für den gesellschaftlichen Umgang mit 

anderen Menschen im späteren Leben.  

 

Wenn wir wollen, dass sich unsere Gesellschaft verändert, dann müssen wir aufhören nur die Erwachsenen zu 

therapieren, sondern den Grundstein in dem Alter legen, indem sich noch etwas Gravierendes bewegt: In der Kindheit und 

ganz besonders in der Kindergartenzeit. Nicht erst in der Schule, in der die Kinder schon funktionieren sollen wie 

Erwachsene. Wenn ein Kind in der Schule überhaupt lernen kann stillzusitzen, dann hat es vorher dringend etwas 

ausleben müssen: Nämlich sich bewegen.  

 

Es hat in der Kindergartenzeit lernen müssen, wo es sich Entspannung, Bewegung und Kraftquellen holen kann, um den 

fordernden Schulalltag durchzustehen. Kinder, die sich im Waldkindergarten Ressourcen geschaffen, erarbeitet und 

erfahren haben und dadurch wissen, wie sie in ihrer schulfreien Zeit wieder in die Balance zwischen Stillsitzen und 

Bewegen, zwischen Konzentration und Entspannung, zwischen Anstrengung und Ausruhen kommen können, werden den 

Schulalltag deutlich entspannter und gesünder überstehen. 

 

2.2.6. UMWELTBEWUSSTSEIN 

Für die Zukunft unserer Erde ist es von großer Bedeutung, dass wir 

beginnen, die Natur nachhaltig zu schützen. Hier gilt es bereits ganz früh 

einen Grundstein zu legen für den verantwortungsvollen Umgang der 

Kinder mit und in der Natur. 

 

ăMan liebt nur was man kennt, und man sch¿tzt nur was man liebt.ò 

(K. Lorenz). 

 

Deswegen ist es unerlässlich, dass Kinder wieder die Natur ganz 

elementar kennenlernen, weil es für den Fortbestand unserer Kultur wichtig 

ist, dass die Natur geachtet und geschützt wird. Nur wer die Natur in ihrer 

Einzigartigkeit kennen-gelernt hat, kann zu ihrer Erhaltung beitragen. 

 

Die Kinder im Natur- und Waldkindergarten erlernen den Umgang mit 

Tieren, lernen die Zusammen-hänge von Natur und Leben kennen, 

entwickeln einen emotionalen Bezug und eine Bindung zur Natur, 

bestaunen und wertschätzen sie, öffnen ihren Blick für die Eigenarten und 

Wunder der Natur und nehmen die natürlichen Rhythmen wahr: 

Jahreszeiten, Temperaturen, Wetter, Tageszeiten und den Jahreskreislauf. 
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2.2.7. SINNESWAHRNEHMUNGEN 

"[...] Aufgabe von Kindertages-einrichtungen sollte sein, die Sinne zu fördern: Der Auditive (Hören), der Visuelle (Sehen), 

der Olfaktorische (Riechen), der Gustatorische (Schmecken) und der Taktile (Fühlen). Neben diesen 5 Sinnen gibt es 

noch den kinästhetischen (Bewegungsempfindung) und den vestibulären (Gleichgewichtssinn) Sinn.  

 

Das Kindergartenalter, das für die Entfaltung und den Aufbau der Sinne eine äußerst bedeutsame Rolle spielt, ist das 

Ansprechen aller Sinne von besonderer Wichtigkeit. Denn "Kinder lernen anders als Erwachsene. Sie müssen zuerst 

sehen, berühren und erleben, bevor sie Erklärungen aufnehmen können". (Waldkindergarten Viechtach).  

 

"Kommt es in dieser Entwicklungsphase zur Vernachlässigung, so können 

Störungen der Sinneswahrnehmung auftreten. Eine stimulierende und reizvolle 

Umwelt dagegen wirkt sich positiv auf die weitere Entwicklung aus. 

 

Bei vielen Kindern treten heutzutage körperlich-sinnliche Erfahrungen 

zunehmend in den Hintergrund. Dagegen ist im Zeitalter von Internet, Computer, 

Fernsehen etc. eine Reizüberflutung des auditiven und visuellen Sinns immer 

häufiger festzustellen. Der kinästhetische und der vestibuläre Sinn dagegen 

werden immer weniger beansprucht. Aufgabe des Kindergartens sollte es sein, 

ein Milieu zu schaffen, in dem Kinder ihre Sinne adäquat entwickeln können. 

Denn nur eine reizvolle Umgebung fordert Kinder auf, aus eigener Initiative 

heraus aktiv zu werden. [...]" 

 

Quelle: Promotionsarbeit von Peter Hªfner: ĂNatur- und Waldkindergärten in Deutschland ï eine Alternative zum Regelkindergarten in der vorschulischen Erziehungñ 

 

2.3. AUSRÜSTUNG DER KINDER 

Es ist nicht viel Ausrüstung nötig. Die Kinder bringen jeden Tag einen kleinen Rucksack mit Isomatte, frischem Handtuch, 

Trinkflasche und 1x wöchentlich eine Vesperdose mit. Die Vesperdose und die Trinkflasche sollen möglichst ohne bzw. 

nur mit wenig Plastik (z.B. am Verschluss) sein. Bei der Kleidung ist darauf zu achten, dass sie witterungsgerecht ist und 

sich die Kinder gut darin bewegen können. Hier ist der "Zwiebellook" (mehrere Kleidungsschichten übereinander, sodass 

man je nach Bedarf etwas aus- oder wieder anziehen kann) sehr empfehlenswert.  
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2.4. HYGIENE IM WALD 

2.4.1 TOILETTE 

Befindet sich die Einrichtung auf einem abgegrenzten Grundstück und in 

unmittelbarer Ortsnähe, ist nicht davon auszugehen, dass die Kinder ihre Notdurft 

ganz überwiegend in der freien Natur verrichten, so dass hier geeignete sanitäre 

Einrichtungen in ausreichender Menge vorzuhalten sind. Die regelmäßige 

Erledigung der Notdurft im Freien in unmittelbarer Umgebung des üblichen Spiel- 

und Aufenthaltsplatzes der Kinder ist ohne entsprechende Sanitärvorrichtungen 

mit Infektionsgefahren verbunden und daher nicht zulässig. Sind 

Anschlussmöglichkeiten für Wasser und Abwasser vorhanden, kann ein kleines 

Sanitärgebäude oder ein Bauwagen mit entsprechender Ausstattung aufgestellt 

werden. Sind keine Anschluss-möglichkeiten vorhanden, können Komposttoiletten 

(=Trockentoiletten) oder z. B. auch transportable Baustellentoiletten (meist 

Chemietoiletten) mit einer Handwaschmöglichkeit bereitgestellt werden.  

 

In Frostperioden muss gegebenenfalls zusätzlich ein Kanister mit Frischwasser 

zum Händewaschen bereitstehen. Für extreme Witterung muss eine "beheizbare 

Schutzh¿tte" oder ein beheizbarer Bauwagenñ zur Unterbringung der Kinder 

vorhanden sein, in dem auch Wechselkleidung aufbewahrt werden kann.  

 

Werden Kleinkinder bereits im Alter ab zwei Jahren betreut (Kinder dürfen erst ab 2 Jahren in Naturkindergärten aufgrund 

der Gefahrenmöglichkeiten im Wald und aus hygienischen Gründen betreut werden), ist dem erhöhten Betreuungsbedarf 

durch Anpassung der pädagogischen Rahmenbedingungen und der Bereitstellung ungestörter Schlafmöglichkeiten 

Rechnung zu tragen. Kleinkinder, die noch einnässen, sollten wegen der Gefahr der Unterkühlung nicht aufgenommen 

werden. Wird dies trotzdem erwogen, muss für das Wickeln eine temperierte Unterkunft zur Verfügung stehen mit einem 

separaten Wickelbereich, z. B. platzsparend als klappbarer Wandwickeltisch. Hier muss auf eine ergonomische und stabile 

Ausführung mit einer belastbaren Wandbefestigung geachtet werden. Wickeln darf auch im Ausnahmefall nicht auf 

Flächen stattfinden, die zum Essen genutzt werden bzw. auf denen Lebensmittel vorbereitet werden. Die Hinweise zur 

Aufbewahrung von Desinfektionsmitteln sind zu beachten (nicht über 25°C). Die Vorgaben des Hygieneleitfadens zum 

Wickeln (Einmalhandschuhe, Händedesinfektion, Desinfektion der Wickelunterlage bzw. Nutzung von Einmalunterlagen, 

korrekte Entsorgung der benutzten Windeln in einem Windeleimer oder verschließbaren Abfallsack) sind zu beachten. 

Sollte unterwegs gewickelt werden müssen, kann dies meistens im Stehen erfolgen; die dafür erforderliche 

Wickelausrüstung muss immer mitgenommen werden.  

 

Da auch für Beschäftigte in Naturkindergärten das Arbeitsschutzrecht gilt, sind die entsprechenden Vorschriften 

anzuwenden. Für Waldkindergärten werden in diesem Zusammenhang die Regelungen für Baustellen herangezogen, wie 

sie in der ASR A4.1 Sanitärräume beschrieben sind (die Anforderungen für Baustellen werden den Gegebenheiten eines 
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Wald- bzw. Naturkindergartens am ehesten gerecht). Danach ist für Beschäftigte eine (mobile) anschlussfreie 

Toilettenkabine bzw. Komposttoilette bereitzustellen (vorzugsweise mit integrierter Handwaschgelegenheit), die nicht 

mehr als 100 m vom Ausgangspunkt (Bauwagen/Schutzhütte) oder dem Hauptaufenthaltsort entfernt bzw. in 5 Minuten 

erreichbar sein soll. Sie muss von 15. Oktober bis 30. April beheizbar sein. Eine regelmäßige Reinigung ist sicherzustellen. 

Stehen andere gleichwertige Einrichtungen zur Verfügung, muss keine eigene Toilette bereitgestellt werden. Es sollte 

daran gedacht werden, dass bei Chemietoiletten die Spülflüssigkeit und auch der Inhalt der Toiletten bei sehr kalter 

Witterung einfrieren könnte.  

 

Kinder können bei Wanderungen die Waldtoilette benutzen. Dazu werden abseits gelegene Plätze ausgewiesen 

(regelmäßig zu wechseln), an denen nicht gespielt wird. Die Fäkalien und das Toilettenpapier werden nach dem "großen 

Geschäft" mit dem Spaten vergraben. Der Spaten darf nur für diesen Zweck benutzt werden und ist in einer Plastiktüte 

außen am Rucksack zu befestigen. Das Toilettenpapier ist hiervon getrennt aufzubewahren. Auch bei längeren 

Frostperioden sind im Wald häufig noch unter Laubresten nicht durchgefrorene Bodenbereiche zu finden. Sollten wegen 

dauergefrorenem Boden die Exkremente nicht vergraben werden können, empfehlen wir die Benutzung von Hundetüten. 

Ggf. können in einem markierten Bereich auch kleine Gruben vor der Dauerfrostperiode ausgegraben werden, die dann 

genutzt werden und mit Laub oder Rindenmulch abgedeckt werden. Werden für die "Waldtoilette" Toilettensitze, Töpfchen 

ohne Boden oder WC-Brillen verwendet, müssen diese täglich mit geeigneten Reinigungsmitteln gereinigt werden. Die 

Waldtoilette muss außerhalb der Wasserschutzzone I und II liegen. Dies sollte mit dem zuständigen Wasserwirtschaftsamt 

abgeklärt werden, um sicherzustellen, dass dies auch eingehalten wird. Da die Kinder die für die Beschäftigten 

vorgeschriebene Toilette am Standort der Schutzhütte/Bauwagen mitbenutzen können, muss die Waldtoilette nur dann 

genutzt werden, wenn die Gruppe unterwegs ist. In der Wasserschutzzone III ist grundsätzlich Viehhaltung mit Beweidung 

und auch Gülleausbringung erlaubt. Aus seuchenhygienischer Sicht bestehen daher keine Bedenken gegen die 

Waldtoiletten in der Wasserschutzzone III. Für jeweils 20 Kinder in einem klassischen Waldkindergarten (d. h. die Kinder 

wandern herum) ist 1 Toilette bereitzustellen.  

 

Dabei darf die nach Arbeitsstättenrichtlinie erforderliche Toilette für das Personal auch von den Kindern mitbenutzt und 

angerechnet werden, wenn dabei die Aufsichtspflicht gewährleistet werden kann (z. B. Entfernung zur Toilette). Es können 

Kompost-Toiletten oder Camping-Toiletten (ohne Chemie ï Mitnahme und Entsorgung über ein WC) genutzt werden. 

Einfache Plumpsklos werden aus hygienischen Gründen abgelehnt, da es dort durch die Vermischung von Kot und Urin 

zu Fäulnisprozessen kommt, die zu einer starken Geruchsbelästigung führen. Bei den Komposttoiletten wird dies 

konstruktiv verhindert.  Konventionelle Komposttoiletten, bei denen Urin und Kot in einem gemeinsamen Behälter 

aufgefangen werden, reduzieren die Feuchtigkeit in den Exkrementen indem sie den Urin ableiten bzw. dadurch, dass 

nach jeder Toilettenbenutzung saugfähiges Streumaterial eingebracht wird. Der zweite Typ, die Komposttoilette mit 

Urintrennung, fängt Kot und Urin getrennt auf. Da Urin seuchenhygienisch unbedenklich ist, Kot aber teilweise 

Krankheitserreger in hohen Konzentrationen enthält, ist aus Infektionsschutzgründen sicherzustellen, dass die 

Kompostierung so erfolgt, dass vom fertig kompostierten Material keine Infektionsgefahr mehr ausgeht (Thermokomposter 

sind seuchenhygienisch zu empfehlen, weil dort durch die höheren erreichten Temperaturen Krankheitserreger schneller 

reduziert und abgetötet werden). Der Kompost soll nicht für die Düngung von Nahrungspflanzen verwendet werden. Die 
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Entleerung bzw. Kompostierung unterscheidet sich je nach Bauart, deshalb sind die Hinweise der Hersteller zu beachten. 

Halten sich die Kinder überwiegend auf dem Grundstück des Naturkindergartens auf und ist eine Nutzung der Naturtoilette 

(z. B. wegen des urbanen oder bewirtschafteten Umfeldes) nicht uneingeschränkt möglich, so müssen Toiletten und 

Handwaschbecken in ausreichender Menge vorgehalten werden. Für jeweils 10 Kinder in einem solchen 

Naturkindergarten ist eine Toilette und ein Handwaschbecken bereitzustellen. Die ohnehin für das Personal erforderliche 

Toilettenmöglichkeit nach Arbeitsstättenrichtlinie darf für die Kinder angerechnet werden, wenn der Träger damit 

einverstanden ist und die Aufsichtspflicht dadurch nicht beeinträchtigt wird. Das direkte Gelände des Naturkindergartens 

darf nicht als Toilette benutzt werden.  

 

2.4.2 HÄNDEHYGIENE  

Nach jedem Toilettengang und vor dem Essen ist eine gründliche Reinigung der Hände mit Wasser und Seife notwendig. 

Die Kinder reinigen die Hände mit mitgebrachtem Wasser (Trinkwasserqualität) und pH-neutraler, abbaubarer Flüssigseife 

(die Bodenbelastung durch die Flüssigseife ist vernachlässigbar). Pro Kind und begleitender pädagogischer Fachkraft 

empfehlen wir eine Wassermenge von ca. 500 ml mitzunehmen. Der Wasserkanister wird täglich neu mit Trinkwasser 

befüllt. Es wird empfohlen, 2 Kanister abwechselnd zu benützen, um ein zwischenzeitliches komplettes Trocknen zu 

gewährleisten und damit der Biofilmbildung vorzubeugen. Der Kanister ist tagsüber vor direkter Sonneneinstrahlung zu 

schützen, um eine Keimvermehrung zu verhindern. Am Ende des Arbeitstages ist der Kanister vollständig zu entleeren 

und trocken zu lagern. Der Kanister muss für Lebensmittel geeignet sein, im Winter ist er durch einen Thermobehälter 

gegen Frost zu schützen. Das Wasser aus diesem Kanister darf nur für die Händehygiene verwendet werden. Wird 

Brunnenwasser aus dem Wald zum Waschen der Hände verwendet, sollten die Eltern darüber informiert werden. Eine 

"Aufbereitung" z. B. mit Chlortabletten wird abgelehnt. Zur Händetrocknung sind Einmalhandtücher zu benutzen, die 

mitgenommen und später entsorgt werden. Alternativ kann für jedes Kind ein eigenes Stoffhandtuch verwendet werden, 

das täglich zu wechseln ist. Falls nötig, ist zusätzlich eine Nagelbürste zu verwenden (jedes Kind eine eigene Bürste).  

 

2.4.3 LEBENSMITTELHYGIENE 

Da in der Regel keine Kühlmöglichkeiten im Wald vorhanden sind, ist besonders im Sommer darauf zu achten, dass keine 

leicht verderblichen Lebensmittel als Vesper mitgegeben werden. Wird von einem Kindergarten Essen angeboten, handelt 

es sich um eine Gemeinschaftsverpflegung. Um lebensmittelbedingte Erkrankungen in Gemeinschaftseinrichtungen zu 

verhindern, müssen an den Umgang mit Lebensmitteln besonders hohe Anforderungen gestellt werden. In diesem Fall 

wird empfohlen sich durch die zuständigen Ämter für Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen beraten zu lassen 

(Oberflächen müssen leicht zu reinigen und ggf. desinfizierbar sein; räumliche Anordnung so, dass Keimverschleppungen 

vermieden werden; ggf. Vorhalten eines Desinfektionsmittels an einem kindersicheren Ort (VAH-gelistetes 

Desinfektionsmittel empfohlen). Unabhängig davon sind dann auch § 42 und § 43 IfSG zu beachten und erkrankte 

Personen von der Lebensmittelzubereitung auszuschließen.  
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2.4.4 IMPFUNGEN 

Für Kinder, die sich regelmäßig im Wald aufhalten, werden die Impfungen empfohlen, die im Impfkalender der Ständigen 

Impfkommission (STIKO) am Robert-Koch-Institut aufgeführt sind. Insbesondere sollte auf einen ausreichenden 

Impfschutz für Tetanus (Wundstarrkrampf) und FSME geachtet werden. Auch die FSME-Impfung gehört in Baden-

Württemberg zu den öffentlich empfohlenen Schutzimpfungen. 

 

Quelle: Hygieneleitfaden für die Kindertagesbetreuung, vom Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg  

 

2.5. SICHERHEIT & REGELN 

Im Waldkindergarten gibt es andere Gefahren als in einem Hauskindergarten. Die Eltern werden darauf speziell hingewie-

sen und können es jederzeit in der Kindergartenordnung nachlesen. Die Regeln wurden und werden mit den Kindern 

gemeinsam erarbeitet und regelmäßig wiederholt.  

 

 Es dürfen grundsätzlich keine Waldfrüchte (Beeren, Gräser, Pilze, Fallobst u. Ä.) oder sonstiges vom Waldboden in 

den Mund gesteckt bzw. gegessen werden. 

 Vor dem Essen und nach dem Verrichten des Geschäftes Hände waschen. 

 Es darf weder auf gestapeltes Holz geklettert noch auf Hochsitze der Jäger gestiegen, noch auf feuchten oder 

bemoosten Baumstämmen balanciert werden. Es darf nur auf vom pädagogischen Personal ausgewiesenen 

Bäumen geklettert werden. 

 Stöcke immer unterhalb des Brustkorbes halten. 

 Zahme Wildtiere, Kadaver und Kot dürfen nicht angefasst werden. 

 Die Kinder bleiben immer in Sicht- und Hörweite. Vereinbarte Aufenthaltsbereiche dürfen ohne Rücksprache mit dem 

pädagogischen Personal nicht verlassen werden. Der Aufenthalt im gekennzeichneten Bereich von Waldarbeiten ist 

verboten. 

 Zur Vorbeugung vor einer Infektion mit Hanta-Viren ist Vorsicht im Umgang mit Mäusekot geboten. Waldhütten, die 

sichtbar von Mäusen befallen sind, dürfen nicht betreten werden. 

 Vor Zecken- und Insektenstichen schützen geschlossene Kleidung und Schuhe. Die Hosenbeine müssen in die 

Socken gesteckt werden. Nach dem Waldaufenthalt ist eine Inspektion der Kleidung und vor allem des Körpers zur 

Kontrolle auf Zecken wichtig, die von den Eltern regelmäßig zu Hause durchgeführt werden soll. 

 Es darf kann Wasser, ausstehenden oder fließenden Gewässern getrunken werden. 
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Alle Kinder dürfen im Waldkindergarten ein Messer zum Schnitzen deponie-

ren. Dort sind auch in einem abschließbaren Schrank kindergarteneigene 

Schnitzmesser gelagert, die man den Kindern geben kann, die kein eigenes 

Schnitzmesser haben. Die jüngeren Kinder dürfen noch nicht alleine schnit-

zen. Sie müssen immer eine Fachkraft fragen, ob er sich mit ihnen zum 

Schnitzen hinsetzt. Die älteren Kinder, die die Schnitz-Regeln einhalten, 

dürfen auch alleine schnitzen.  

 

Unsere Schnitz-Regeln lauten:  
 

 Wer schnitzt, der sitzt 

 Eine Armlänge Abstand zum Nachbarn 

 Knie auseinander  

 Immer vom Körper weg schnitzen  

 Stock immer nach unten halten 

 Beim Laufen und beim Übergeben ist das Messer geschlossen 

 

Dort, wo es in den Kindergärten einen regelmäßigen Pony Tag gibt haben wir Stall- und Ponyregeln, sie werden am Anfang 

von jedem Ponytag gemeinsam wiederholt und es wird besprochen, weshalb es diese Regeln gibt.  

 

Unsere Stall- und Pony-Regeln lauten:  

 

 Im Stall gehen wir und rennen nicht 

 Im Stall sprechen wir ruhig und schreien nicht 

 Wir fassen keine fremden Pferde an  

 Wir klettern nicht im Stall 

 Wir sitzen oder knien nie neben einem Pferd auf dem 

Boden 

 Wir stehen oder gehen nie direkt hinter einem Pferd 

 Wenn wir ein Pferd füttern, halten wir die Hand flach und 

auch der Daumen ist an die Hand angelegt  

 Wir wickeln nie den Führstrick um die Hand  

 Beim Führen halten wir den Führstrick in beiden Händen 

und laufen neben dem Kopf des Pferdes   
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2.5.1.WALDGEFAHREN 

Zecken und Fuchsbandwurm  

Wenn die Kinder eine Zecke haben, wird diese entfernt und in einem ZipLock Beutel an die Eltern übergeben. Die beste 

Vorbeugung gegen Zecken ist lange und helle Kleidung und eine Kopfbedeckung, die den Zecken keine Angriffsmöglich-

keit bietet. Zur Vorbeugung einer Fuchsbandwurm-Infektion wird alles was gesammelt wird, erst abgewaschen bevor es 

gegessen oder weiterverarbeitet wird. Hierfür steht immer Trinkwasser, biologisch abbaubare Seife und eine Bürste zur 

Verfügung. Alles Essbare was auf dem Boden lag und nicht abwaschbar ist, wird entsorgt.  
 

Eichenprozessionsspinner 

Anfang des Sommers kontrolliert das pädagogische Personal und die Förster die Eichen nach Nestern von Eichenprozes-

sionsspinnern. Die Haare dieser Raupe können einen stark juckenden Hautausschlag auslösen. Wenn eine Eiche ein 

Nest hat, wird der Bereich darum weiträumig abgesperrt, um den Kontakt mit den Härchen zu vermeiden. Sobald ein Nest 

entdeckt wurde, wird der Förster informiert, der daraufhin eine Firma beauftragt, die darauf spezialisiert ist, Nester von 

Eichenprozessionsspinnern zu entfernen.  
 

Hanta Virus 

Der Hanta Virus wird über den Kot der Rötelmäuse übertragen. Zur Vorbeugung von Hanta Virus Infektionen spielen 

Kinder nicht an Stellen, die sich als Mäuselager anbieten (Holzstapel, Reisighaufen, etc.).  
 

Hunde und andere Tiere 

Fast bei jeder Expedition trifft man auf freilaufende Hunde im Wald. Die Waldregeln erklären, dass von Tieren die man 

nicht kennt, Abstand gehalten werden muss und man sie nicht anfassen darf. Außerdem werden kleine und große Tiere 

nicht mit Futter angelockt und keine toten Tiere angefasst. 
 

Vergiftungsmöglichkeiten 

Alle Fachkräfte informieren sich regelmäßig über Giftpflanzen. Sie können sie erkennen und benennen. Außerdem steht 

den Kindern jeder Zeit ein Naturführer zur Verfügung, mit dem sie selbst oder mit der Hilfe des pädagogischen Personals, 

Pflanzen und Tiere bestimmen können.  
 

Astbruch und anstehende Forstarbeiten 

Zu den üblichen Gefahren gehören auch lose Äste in großer Höhe. Um sie zu entfernen kommen regelmäßig Baumpfleger 

und überprüfen unsere Waldplätze, an denen wir uns vermehrt aufhalten. Es gibt eine erhöhte Verkehrssicherungspflicht 

in den Waldgebieten, die wir verstärkt nutzen und die markiert sind. Die Verkehrssicherung macht der Baumpfleger in 

Abstimmung mit dem Förster. Bei Forstarbeiten wird ein ausreichender Sicherheitsabstand eingehalten.  






















































































